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Gegenstand: 

Maßnahmen - Nr. 
Bauwerk - Nr. 
Maßnahmentyp 

 
A-1044 

1044 
Ausbaumaßnahme 

 

Beschreibung der Lage 

Land: 

Schleswig-Holstein 
Kreis: 

Dithmarschen 
Gemeinde: 

Brunsbüttel, Stadt 
Gemarkung: 

Brunsbüttel 

Flur: 

41 
Flurstück(e): 

18/14; 20/2; 12/1 
Betroffenheit Flurstücke Dritter: 

 
 

Wege-Nr. gem.  

Anl. 8.3.1: 

W-085 

Straßenname: 

 

Fritz-Staiger-
Straße 

Klasse/Gruppe: 

 

Landesstraße 

Straßennr.: 

 

138 

Abschnittsnr.: 

 

100 

Träger Baulast: 

 

Land 

Träger Unterhal-

tungslast: 

Land 

Ausbaubeginn: 

 

L 138, Abschnitt 100, km 1+767 

Ausbauende: 

 

L 138, Abschnitt 100, km 1+835 

 

Darstellung des Vorhabens 

 
Mit dem Vorhaben NordLink wird gemäß Kapitel 1.2 der Anlage 1 eine Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragungs-Verbindung (HGÜ-Verbindung) von Süd-Norwegen nach Schleswig-Holstein in Deutschland 
mit einer Übertragungsleistung von rund 1.400 MW, einem Spannungsniveau von ± 500 kV und mit einer 
Trassenlänge von ca. 623 km geplant. Vom Umspannwerk in Tonstad verläuft die Trasse über rund 53 km 
nach Feda entlang der norwegischen Südküste. Die Seekabeltrasse wird auf einer Länge von ca. 516 km 
durch die Nordsee bis zum Anlandepunkt nördlich von Büsum geführt. Von dort führt eine ca. 54 km lange 
Trasse (sog. Landkabeltrasse Deutschland) als Erdkabelleitung bis zum Umspannwerk Wilster West in der 
Gemeinde Nortorf westlich von Wilster (Bauwerke 1, 2 und 3 gem. Anl. 6.1). 
 
Zur Errichtung der Landkabeltrasse Deutschland sind Hochspannungserdkabel zu verlegen, die zum 
Transport in Längen von rd. 1.200 m auf Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von rd. 4,2 m, einer Länge 
von rd. 7,5 m und einem Gesamtgewicht von rd. 70 t aufgespult werden. Das Abtrommeln der Hochspan-
nungserdkabel in den offenen Kabelgraben erfolgt von sogenannten Abtrommelplätzen aus, die entlang der 
Landkabeltrasse Deutschland an geeigneten Stellen, vorzugsweise im Kreuzungsbereich zwischen der 
Trassenachse und gut ausgebauten klassifizierten Straßen, positioniert werden. Aufgrund der Dimensionen 
der erforderlichen Stellflächen für den Kabeltrommeltransporter im Grundriss werden, soweit während der 
Belegung der Stellfläche im öffentlichen Verkehrsraum zur Aufrechterhaltung des Verkehrs verkehrsregeln-
de Maßnahmen in Form von Vollsperrungen vermieden werden sollen, in der Regel ergänzende Ausbau-
maßnahmen im Bereich der betroffenen Straßen erforderlich. 
 
Die verkehrliche Erschließung des an der L138 (Fritz-Staiger-Straße) im Kreuzungsbereich mit der Landka-
beltrasse Deutschland geplanten Abtrommelplatzes AP-014 erfolgt gemäß den Grundsätzen einer primären 
Benutzung gut ausgebauter klassifizierter Straßen, der Vermeidung von unverhältnismäßigen Behinderun-
gen für den Verkehr auf öffentlichen Straßen und der Minimierung des Erfordernisses von ergänzenden Er-
tüchtigungs- und Ausbaumaß-nahmen im Bereich von öffentlichen Straßen sowie einer möglichst geradlini-
gen und insgesamt kurzen Streckenführung, ausgehend vom Elbehafen der Brunsbüttel Ports GmbH, über 
die Hamburger Straße und Schleswiger Straße der Stadt Brunsbüttel, die K72, K58, B431, B5 und L138. 
 
Gegenstand der vorliegenden Planung ist die Verbreiterung der Fahrbahn der L138 im Bereich des geplan-
ten Abtrommelplatzes AP-014 (Maßnahme A-1044). 
 
Bei der L138 handelt es sich um eine Landesstraße außerhalb bebauter Gebiete mit regionaler Verbin-
dungsfunktion (LS III gem. RIN 08). Der vorhandene Ausbau entspricht im Querschnitt in etwa einem RQ 11 
gemäß RAL. Südwestlich der L138 wird fahrbahnbegleitend ein gemeinsamer Geh- und Radweg von rd. 2,5 
m Breite hinter einem Seitentrennstreifen mit einer Breite von rd. 1,8 m geführt. Die Breiten der Seitenräu-
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me betragen auf der Südwestseite rd. 8 m und auf der Nordostseite rd. 3 m. Am äußeren Rand der Seiten-
räume verlaufen Straßengräben, über die die Entwässerung des Weges sichergestellt wird (im nördlichen 
Seitenraum der Vorfluter Nr. 02 vom Sielverband Eddelak). 
 
Die Planungen sehen im Bereich der L138 in Höhe des geplanten Abtrommelplatzes AP-014 eine Verbreite-
rung der Fahrbahn vor, so dass der Verkehr auf der L138 während der Belegung des Abtrommelplatzes 
einseitig am Abtrommelplatz vorbeigeführt werden kann. Eine Mitbenutzung des vorhandenen Geh- und 
Radweges als Fahrbahnfläche ist nicht geplant. Nach Abschluss der Abtrommelvorgänge im Bereich des 
Abtrommelplatzes AP-014 wird die Ausbaumaßnahme A-1044 vollständig wieder zurück gebaut und die 
benutzten Flächen sowie Anlagen in einer dem ursprünglichen Zustand entsprechenden Form wiederher-
gestellt. 
 

 

Begründung der Maßnahme 

 
- entfällt 
 

 

Vergleich der Varianten und Abwägung 

 
- entfällt 
 

 

Technische Gestaltung der Baumaßnahme 

 
Die Dimensionierung der Fahrbahnverbreiterung im Bereich des Abtrommelplatzes AP-014 an der L138 er-
folgt im Grundriss konstruktiv unter Berücksichtigung einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn (hier: Ver-
kehrs-regelung durch Verkehrszeichen oder Lichtsignalanlage gemäß Anordnung der zuständigen Behörde) 
und der Dimensionen des stehenden Kabeltrommeltransporters (Fahrzeugbreite einschließlich seitlichem 
Ladungsüberhang rd. 4,50 m und der Mindestbreite von Arbeitsplätzen) sowie der Geometrie der Schlepp-
kurve, die sich im Ergebnis aus der Wahllinie der Fahrlinie für das Bemessungsfahrzeug (hier: Vorbeifahrt 
Gliederzug) ergibt, einschließlich seitlichen Sicherheitszuschlägen zur Berücksichtigung unvermeidbarer 
Abweichungen von der idealisierten Fahrlinie. Im Ergebnis ist ein Ausbau des vorhandenen Seitentrenn-
streifens auf einer Länge von rd. 68,0 m und mit einer Breite von rd. 1,8 m als Fahrbahn ausreichend, um 
den Verkehr halbseitig auf einem Fahrstreifen von mind. 3,00 m Breite am Abtrommelplatz 14 vorbeizufüh-
ren. Die Inanspruchnahme von Flächen am nordöstlichen Rand der L138 ist lediglich aus Gründen des Ka-
belzugs erforderlich (keine Ausbaumaßnahmen). 
 
Die Trassierung im Höhenplan orientiert sich an der Gradiente des vorhandenen südwestlichen Fahrbahn-
randes der L138 und nordöstlichen Randes vom fahrbahnbegleitend verlaufenden Geh- und Radweg. Eine 
davon abweichende Trassierung erfolgt nicht. 
 
Die Fahrbahnverbreiterung im Bereich des Abtrommelplatzes AP-014 an der L138 ist im Bereich des Sei-
tentrennstreifens aus Tragfähigkeitsgründen als Ausbaumaßnahme geplant. Der Ausbau der Fahrbahn er-
folgt in Asphaltbauweise mit einer Asphalttragschicht gemäß ZTV Asphalt-StB und einer Schottertragschicht 
gemäß ZTV SoB-StB auf einer Unterlage aus einem Geokunststoff gemäß M GeoK E bzw. TL GeoK E-StB, 
wobei im Anschlussbereich an den Oberbau der vorhandenen Fahrbahn bzw. des vorhandenen Geh- und 
Radweges im Auskofferungsbereich eine Abtreppung im Sinne der ZTV E-StB vorgesehen wird. Die im Hö-
henplan bestehenden Zwangspunkte bedingen im Bereich der Fahrbahnverbreiterung eine von der vorhan-
denen Fahrbahn abgewandte Querneigung von rd. 7 %. Der vorhandene Geh- und Radweg bleibt im Aus-
baubereich des Seitentrennstreifens baulich unverändert. 
 
Die Dicke der Schottertragschicht im Bereich des Seitentrennstreifens wird unter der Annahme eines EV2-
Wertes von 45 MPa auf dem Planum in Anlehnung an Tabelle 8 der RStO 12 auf der sicheren Seite liegend 
mit mind. 30 cm geplant. Unter Berücksichtigung einer 10 cm starken Asphalttragschicht ergibt sich im Be-
reich der Fahrbahnverbreiterung eine Gesamtdicke des Oberbaus von 40 cm. 
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Gemäß Kapitel 4.2.3 der RAL werden die geplanten bzw. wiederherzustellenden Banketten zum Begegnen 
und Vorbeifahren standfest ausgebildet (z. B. kornabgestuftes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm gemäß ZTV 
SoB-StB, jedoch mit bindigem Anteil (Korngröße 0,063 mm) von 5 - 8 Gew. -%). In den nicht für Begeg-
nungsverkehre genutzten Seitenräumen erfolgt hingegen eine Andeckung mit Oberboden in 25 cm Stärke. 
Randeinfassungen im Sinne der DIN EN 1340 sind nicht geplant. 
 
Die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen im Sinne des Abschnittes 1.2.4 der RAS-Ew 2005 im Be-
reich der L138 bleiben von der vorliegend betrachteten Ausbaumaßnahme A-1044 unberührt. Der im Be-
reich der geplanten Fahrbahnverbreiterung auf befestigten Flächen zusätzlich anfallende Regenabfluss wird 
zunächst oberflächlich, dem geplanten Quer- und Längsgefälle der Oberflächen folgend, in den Seitenraum 
abgeleitet und dort den vorhandenen Entwässerungseinrichtungen im Sinne des Abschnittes 1.2.4 der 
RAS-Ew 2005 zugeleitet (hier: Straßengraben im Sinne des Abschnittes 3.3.1 der RAS-Ew 2005). Die Er-
richtung gesonderter Entwässerungseinrichtungen im Sinne des Abschnittes 1.2.4 der RAS-Ew 2005 ist 
nicht erforderlich. Eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 WHG i.V.m. § 10 LWG SH zur Einleitung von 
zusätzlich anfallendem Niederschlagswasser gemäß DIN EN 16323 ist unter den Gesichtspunkten „geringe 
Menge“ und „vorübergehendem Zweck“ nach Maßgabe des § 25 WHG in Verbindung mit § 14 Absatz 2 
LWG SH nicht erforderlich. 
 
Die bestehende Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Markierung, Ausstattung und Möblierung der L138 
wird, soweit vorhanden, den bauzeitlichen Erfordernissen angepasst. Ergänzungen sind, soweit verkehrs-
rechtlich keine anderslautenden Anordnungen getroffen werden, nicht geplant. 
 
Im Maßnahmenbereich etwaig vorhandene Fremdleitungen werden im Vorfeld der Ausbaumaßnahme er-
kundet und während des Aus- und Rückbaus der Fahrbahnverbreiterung, soweit erforderlich, gegen negati-
ve Einwirkungen gesichert. Nach aktuellem Planungsstand wird davon ausgegangen, dass keine baulichen 
Sicherungsmaßnahmen an Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich werden. 
 
Nach Abschluss der Abtrommelvorgänge im Bereich des Abtrommelplatzes AP-014 wird die Ausbaumaß-
nahme A-1044 vollständig wieder zurück gebaut und die benutzten Flächen sowie Anlagen in einer dem ur-
sprünglichen Zustand entsprechenden Form wiederhergestellt. 
 

 

Durchführung der Baumaßnahme 

 
Die Fahrbahnverbreiterung an der L138 erfolgt in nachstehend zusammengestellten Arbeitsschritten: 
 

• Verkehrssicherungsarbeiten gemäß DIN 18329 zur Durchführung der Baumaßnahme 
• Einrichtung der Baustelle 
• Oberbodenarbeiten gemäß DIN 18320 
• Erdarbeiten gemäß DIN 18300 
• Verkehrswegebauarbeiten gemäß DIN 18315 
• Verkehrswegebauarbeiten gemäß DIN 18317 
• Räumung der Baustelle und Verkehrsfreigabe 

 
Die vorstehend als Übersicht zusammengestellten Arbeitsschritte können im Einzelnen noch variieren. Die 
Bauzeit, gerechnet vom Beginn der Baustelleneinrichtung bis zur Verkehrsfreigabe, wird mit maximal 3 Ta-
gen angenommen. Während der Errichtung der Fahrbahnverbreiterung an der L138 werden in Höhe des 
Maßnahmenbereiches verkehrsregelnde Maßnahmen durch Verkehrszeichen erforderlich (halbseitige Sper-
rung der Fahrbahn). Eine vollständige Sperrung der L138 ist nicht geplant. Eine entsprechende verkehrs-
rechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO ist vom bauausführenden Unternehmen rechtzeitig vor Bau-
beginn einzuholen. 
 
Die Standzeit der Fahrbahnverbreiterung beträgt voraussichtlich 3 Monate. Innerhalb dieser Standzeit kann 
von 8 Kabeltrommeltransporten ausgegangen werden, wobei je Sektion 2 Transporte mit einer Gesamtdau-
er von ca. 1 Woche erforderlich werden. Verkehrsregelnde Maßnahmen im Bereich der L138 sind sowohl 
während der Durchführung der Kabeltrommeltransporte (Hin- und Rückfahrt des Kabeltrommeltransporters) 
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als auch während der Belegung des Abtrommelplatzes AP-014 erforderlich. Während der Belegung des Ab-
trommelplatzes AP-014 ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn der L138 erforderlich (hier: Verkehrsre-
gelung durch Verkehrszeichen oder Lichtsignalanlage gemäß Anordnung der zuständigen Behörde). Au-
ßerhalb des vorgenannten Zeitraumes bestehen keine Einschränkungen für die Verkehre. Eine Benutzung 
des am nordöstlichen Fahrbahnrand der L138 geplanten Zugangs (mobile Fußgängerbrücke mit Widerla-
ger) erfolgt nur während der halbseitigen Sperrung der Fahrbahn der L138 im Zuge des Abtrommelvor-
gangs. 
 
Nach Abschluss der Abtrommelvorgänge im Bereich des Abtrommelplatzes AP-014 erfolgt der Rückbau der 
Fahrbahnverbreiterung in nachstehend zusammengestellten Arbeitsschritten: 
 

• Verkehrssicherungsarbeiten gemäß DIN 18329 zur Durchführung der Baumaßnahme 
• Einrichtung der Baustelle 
• Erdarbeiten gemäß DIN 18300 
• Verkehrswegebauarbeiten gemäß DIN 18315 
• Verkehrswegebauarbeiten gemäß DIN 18317 
• Oberbodenarbeiten gemäß DIN 18320 
• Räumung der Baustelle und Verkehrsfreigabe 

 
Die vorstehend als Übersicht zusammengestellten Arbeitsschritte können im Einzelnen noch variieren. Die 
Bauzeit, gerechnet vom Beginn der Baustelleneinrichtung bis zur Verkehrsfreigabe, wird mit ca. 3 Tagen 
angenommen. Während des Rückbaus der Fahrbahnverbreiterung werden in Höhe des Maßnahmenberei-
ches verkehrsregelnde Maßnahmen durch Verkehrszeichen erforderlich (halbseitige Sperrung der Fahr-
bahn). Eine vollständige Sperrung der L138 ist nicht geplant. Eine entsprechende verkehrsrechtliche An-
ordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO ist vom bauausführenden Unternehmen rechtzeitig vor Baubeginn einzu-
holen. 
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